
K. k. Polizeldircktion in Wien.

AUFRUF B.
AußerdenimAufrufevom20. Juli, 14. August, 28. September, 27. OktoberundimAufrufeAvom

30. November1915fürdieRückkehrderFlüchtlingefreigegebenenBezirkenGalizienswerdennochfolgende,
indas„engere“ KriegsgebietfüllendeBezirke, beziehungsweiseGemeindenfreigegeben:

1. in Galizien:
DieGemeindenHoroehoüna, Zuraki, Porohy, Starunia, Jablonka undMolotkowim
politischenBezirkeBohorodezany; der politischeBezirkDolina: der politischeBezirk
Kosow; der politischeBezirkNadworna; der politischeBezirkPeczenizynmit Aus¬
nahme der GemeindeJablonow; der politischeBezirkRohatyn mit Ausnahmeder
GemeindenRohatyn, ßolszowce, Bukaczowce, Knihinicze; der östlichdes Bugflusses

gelegeneTeil des politischenBezirkesSokal.
2. in der Bukowina:

Die politischenBezirke Wiznitz, Radautz, Suczawo, Gurahumora, Kinipolung.

DiuFlüchtlinge, dievorKriegsausbruchineinemdieserfreigegehenenBezirke,beziehungsweiseClemeinden
ihrenständigenWohnsitzhattenundnichtarbeitsunfähigundgleichzeitigerwerhs-beziehungsweisesubsistenzks
sind, weidenmifgefnrdert, dahinzurückzukehren.

JeneFlüchtlinge, dievorKriegsausbruchihrenWohnsitzineinemdereingangserwähntenfreigegebenen
Bezirke, beziehungsweiseGemeindeninnehattenunddieserAufforderungzurRückkehrnichtinnerhalbder
angegebenenFristFolgelebten, verliereneinerseitsfürdiespätereRückkehrdieBegünstigungderfreienFührt
unddergebührenfreienEITektenhoförderung, undererseilsdieweiterestaatlicheFlüchtlingsunlerslützung, die
längstensfünfWochenvomTagedieserKundmuchungan, eingestelltwird.

überAuftragdesk.k. MinisteriumsdesInnern:
DerIfrasidentderk.k. Folizeidirektion:

Gorup m. p.

Wien, am1. Juni1916.
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